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██████████▍
████████████▎
▍
Durchwahl: 
+49 (0)251 411█████
Telefax:  
+49 (0)251 411████

█████████ █
E-Mail: 
████████████▎
█████████▍
 
 

Bezirksregierung Münster  •   48128 Münster 

Bitte verwenden Sie 
ausschließlich die Post - und 
Lieferanschrift:  
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 
 
Dienstgebäude: 
Albrecht-Thaer-Str. 9 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 
 
 
 

ÖPNV - Haltestellen: 
Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 
 
Grünes Umweltschutztelefon: 
+49 (0)251 411 - 3300 

 
 
Konto der Landeshauptkasse: 
Landesbank Hessen-Thürin-
gen (Helaba) 
IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 
BIC: WELADEDDXXX 
Gläubiger-ID 
DE59ZZZ00000094452 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bezirksregierung Münster  

AUSSCHLIEßLICH PER ELEKTRONISCHER POST (E-Mail) 
Herrn 
█████ ███ 
███████████
█████████
 
 
 
Durchführung des Umweltinformationsgesetzes (UIG) 
 
Ihr E-Mail-Antrag an die Poststelle der Bezirksregierung Münster vom 
vom10.03.2022 zur Sonderabfalldeponie in Ochtrup (SAD) 
 
Anlage: Tabelle Laboruntersuchungen Sickerwasser 
 
 
Sehr geehrter Herr ███,  
 
ihre oben genannte E-Mail, welche ich als Antrag nach dem UIG werte, 
wurde mir zur Bearbeitung weitergeleitet. In Beantwortung dieses An-
trags ergeht folgender 
 

B e s c h e i d 
 
 

1. Die Ihrerseits begehrten Informationen werden Ihnen durch Über-
sendung der angefragten Unterlage beantwortet. 
 

2. Für die Übermittlung der Informationen wird keine Gebühr festge-
setzt. 
 

Sachverhalt: 
 
Mit E-Mail vom 10.03.2022 baten Sie um Übersendung der Ergebnisse 
der Laboruntersuchungen der Grundwasserbeprobungsbrunnen rund 
um die SAD aus den Jahren 2016-2021. Darüber hinaus begehrten Sie 
die Ergebnisse der Laboruntersuchungen der entsorgten Sickerwasser-
mengen vom Gelände der vorgenannten Deponie aus den Jahren 2016-
2021. 
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Bezirksregierung Münster  

 
Begründung: 
 
Gem. § 2 Satz 1 des Umweltinformationsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(UIG NRW) hat jede Person nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch 
auf freien Zugang zu Umweltinformationen, ohne ein rechtliches Inte-
resse darlegen zu müssen. 
 
Umweltinformationen sind gem. § 2 Abs. 3 Nr. 1 des Umweltinformati-
onsgesetzes des Bundes (UIG) alle Daten unter anderem über den Zu-
stand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Bo-
den, Landschaft und natürliche Lebensräume. 
 
zu 1. 
 
a) Ergebnisse der Laboruntersuchungen der Grundwasserbepro-
bungsbrunnen aus den Jahren 2016 bis 2021  
 
Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind in dem Abfalldeponieda-
ten-Informationssystem zur Deponieselbstüberwachung (ADDISweb) 
unter unter dem Link https://www.addis.nrw.de/spring/intro für jeder-
mann einsehbar. Als Deponiename ist „Sonderabfalldeponie Ochtrup“ 
einzugeben. Die Entsorgernummer (ENR) lautet: E56656334. 
 
b) Ergebnisse der Laboruntersuchungen der entsorgten Sickerwas-
sermengen vom Deponiegelände aus den Jahren 2016 bis 2021: 
 
Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen können Sie der Anlage ent-
nehmen. 
 
Hinweis:  Die alphabetische Liste der Wasseranalyseparameter finden 
Sie im Benutzerhandbuch zum ADDISweb. Die geographische Lage der 
Messstellen (sowohl GW-Messstellen als auch Abwassermesssetellen) 
ist unter dem Menüpunkt „GIS“ zu finden. 
 
Zu 2. 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 UIG werden für die Übermittlung von Informationen 
Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Für die hier getroffene Ent-
scheidung wird keine Verwaltungsgebühr erhoben. 
 
Die Ihnen gewährten Informationen sind als einfache schriftliche Aus-
künfte einzustufen und ergehen damit kostenfrei. 
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Bezirksregierung Münster  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch  bei  der  Bezirksregierung  Münster  erhoben  werden.  Dafür  
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift: 
 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: Bezirksregierung Münster, Albrecht-Thaer-Straße 9, 
48147 Münster. 
 
2. Auf elektronischem Weg: 

 
Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben werden. 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a)  durch  De-Mail  in  der  Sendevariante  mit  bestätigter  sicherer  Anmel-
dung nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet:  

poststelle@brms-nrw.de-mail.de  
 

b)  durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter   
     elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde.    
     Die E-Mail-Adresse lautet:  
 
    poststelle@brms.sec.nrw.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
█████████
 


